
Gemeinde Winden im Elztal 

Informationen zur Förderung von  

privaten Maßnahmen 

„Ortsmitte Oberwinden“ 

Die zum Sanierungsgebiet gehörende Sanierungssat-

zung wurde am 27.05.25 durch Veröffentlichung im 

Amtsblatt rechtskräftig. Das Sanierungsverfahren läuft 

derzeit bis April 2033. Es werden folgende Sanierungs-

ziele verfolgt: 

• Aufwertung des öffentlichen Raumes mit klimaan-
passenden Maßnahmen  

• Neuschaffung eines identitätsstiftenden Gemein-
schaftshauses und Treffpunktes mit Mehrgeneratio-
nenwohnen 

• Aktivierung der privaten Mitwirkungsbereitschaft zur 
Wohnraumschaffung  

• Energetische Erneuerung des Gebäudebestands mit 
Erhalt, Verbesserung des vorhandenen Wohnungs-
bestandes 

• Modernisierung und Erweiterung kommunaler Infra-
struktur (Mehrzweckhalle, Rathaus, Kinderbetreu-
ung) 

• Verbesserung der Nahversorgung  
 
 

Private Modernisierungen werden mit 35 % der berück-

sichtigungsfähigen Kosten und max. 35.000 €  bezu-

schusst. Modernisierungen von Kulturdenkmälern oder 

als erhaltenswert eingestuften Gebäuden werden mit 

50 % und max. 50.000 € bezuschusst. Abbrüche und 

Neuordnungen können zu 100 % und max. 35.000 € 

gefördert werden. Die Mindestinvestitionssumme be-

trägt jeweils 35.000 €. Ebenso sind erhöhte Abschrei-

bungen nach § 7h Einkommenssteuergesetz möglich.  

 

Sanierung „Ortsmitte Oberwinden“ 

Was ist zu beachten? 

• Ihr Grundstück befindet sich im förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet 

• Sie haben mit der Modernisierung noch nicht 

begonnen 

• Sie haben ein Informationsgespräch mit der Sa-

nierungsberatung geführt 

 

 

Generell förderfähig sind Maßnahmen, die den Ge-

brauchswert des Gebäudes nachhaltig erhöhen. An 

Gebäuden, die laufend modernisiert und instandge-

setzt wurden, können grundsätzlich auch punktuelle 

Maßnahmen (Restmodernisierungen) gefördert wer-

den. Reine Instandsetzungen werden nicht bezu-

schusst. 

 

Beispielhaft gefördert werden: 
 

•  Einbau energetisch optimierter Heizungsanlage 

•  Ersatz Einfach- durch Mehrfachverglasung 

•  Dach-, Decken-, Außen-, Innendämmung 

•  Verbesserung Belichtung, Belüftung, Schallschutz 

•  Verbesserung des Wohnungszuschnitts 

•  Verbesserung der sanitären Anlagen  

•  Strom-, Gas-, Wasserversorgung 

•  Sicherheit vor Einbruch / Diebstahl 

•  energetische Sanierung 
 

 

• Kontaktaufnahme mit der Sanierungsberatung 

• ggf. Vereinbarung eines Besichtigungstermins 

• Abgabe des Formblatts „Privates Modernisie-

 rungsvorhaben“, einer Kostenschätzung und Maß-

 nahmenbeschreibung inkl. Plänen bzw. im Fall 

 von Abbrüchen das Formblatt „Private Ordnungs- 

 maßnahme“ 

• Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung 

• Durchführung der Modernisierung 

• Abnahme der Modernisierung 

• Auszahlung von Sanierungszuschüssen 

• Ausstellung einer steuerlichen Bescheinigung  

Was ist förderfähig? 

Wie ist das Vorgehen? 

• Sie haben einen Kostenvoranschlag und eine 

Maßnahmenbeschreibung mit Plänen vorliegen 

• Sie modernisieren umfassend oder beabsichti-

gen eine Restmodernisierung Ihres Gebäudes 
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Das Team der KommunalKonzept BW GmbH und 

die Gemeinde Winden im Elztal stehen Ihnen bei 

Fragen zu den Themen Förderung und Moderni-

sierung gerne zur Verfügung. 

  

 

Ihre Ansprechpartner/innen: 

 

 

Allgemeine Sanierungsberatung 

KommunalKonzept BW GmbH 

Jechtinger Straße 9 

79111 Freiburg i. Br. 

 

Sybille Hurter 

0761 / 557389-43 

s.hurter@kommunalkonzept.de 

  

Ricarda Roth 

0761 / 557389-50 

r.roth@kommunalkonzept.de 

 

 

Gemeinde Winden im Elztal 

Bahnhofstraße 1 

79297 Winden im Elztal 

 

Klaus Hämmerle 

07682 / 92360 

gemeinde@winden-im-elztal.de 

 

Susanne Herr 

07682 / 923620 

Haben Sie noch Fragen? 


